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Wegen feines engen Zufammenhanges mit den ftrafferen Regierungsformen diefer Gegenden ift

ein Bau bier am beten anzufchließen, der unter den deutichen Rathäufern des Mittelalters nadı Größe,

Entjtehungsweife und Eigenart eine ganz abgefonderte Erfcheinung bildet.

Das Rathaus zu Thorn, der bedeutendften Binnenftadt des Deutfchordenslandes, bildet wohl

die umfangreichfte aller in einheitlihem Wurfe errichteten deutfchen Rathausanlagen. Die Stadt, im

Jahre 1233 mit hundert Anfiedlerhufen gegründet, muß ald Vermittelungsort zwijchen dem polnischen

Lande und dem Handel der feegewaltigen Hanfa fehr fchnell aufgeblüht fein, denn bald reichte der Raum

im erften Mauerring nicht mehr aus, und fchon

einunddreißig Sahre nad) der erjten Gründung

erhielten die überjchüffigen Anfiedler durch die

Gründung der Neuftadt ebenfalls ftädtifche

Rechte. S

Die Altftadt erhielt im Jahre 1259 ihr

erftes eigenes Nat» und Kaufhaus, der aus der

jegigen Gebäudemaffe aufjteigende Turm ftammt

wahrfcheinlich no; aus diefer Zeit und legt

fowohl durd) feine gewaltige“ Größe (etwa

fiebenunddreiviertel Meter Seitenlänge und

vierzig Meter Höhe bis zum Anfak des früheren

fteilen Helmes), wie aud; durch) Die reiche

Gliederung und forgfame Ausführung Zeugnis

dafür ab, daß fchon diefer erfte Bau, nur fünf:

undzwanzig Sahre nad) Gründung der Stadt

errichtet, eine höchft bedeutfame, großartige

Faflıung hatte. Vielleicht hat er ähnliche Grund-

riganlage gehabt wie der jegige Bau, wahr:

fcheinficher ift wohl aber, daß er ein einfaches

Rechteck bildete oder die Form zweier rechtwinfelig

zufammenftoßender Flügel befaß, an deren aus-

fpringendem Winfel der Turm fich erhob. Sin

diefem ftolgen Turm jehen wir das erfte nadı=

weisbare Beifpiel folchen NRatsturmes, wie fie

in Italien, Frankreich und manchen der groß-

artigen Rathäufer Flanderns die Regel bilden.

Am Ende des 14. Jahrhunderts genügte der

Bau nicht mehr, man hielt fich aber nicht lange

mit Umbauten oder Anbauten auf; unter leb-

haften Klagen über die Baufälligfeit des alten

Abb. 117. Rathaus zu Pofen. Haufes entjchlog man fich zu einem völligen

Neubau, dem man nur den eben erwähnten

großen Turm als foftbares Wahrzeichen der ftädtifchen Größe einfügte Es ift ung die Urkunde

erhalten, durdy die der Hochmeifter Konrad von Wallenrode der Stadt die Erlaubnis zum Neubau

erteilte. Sie gibt von der firaffen Verwaltung des Ordens einen lebendigen Begriff, indem fie nad

Aufzählung der verfchiedenen Nechtstitel, die über die Anlage und Zingleiftungen der Marftftände

vorhanden waren, die Abmeflungen des Baues vorfchreibt, Stärfe und Höhe der Mauern genau

feftfegt und die Nechtsverhältniffe für die Zukunft Elar ordnet. Dffenbar hatte fich der Orden das

grundherrliche Eigentum an den unbebauten Plägen und Straßen der Stadt vorbehalten, denn er

geftattet hier als Vergünftigung, daß das Gebäude um acht Fuß vor die Bauflucht des alten Kaufes

vorgerükt werde. Dagegen bedingt er fic) aus, daß nun alle nötigen Räumlichkeiten, „rathus,

 

  
 


